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Vorlage an 
 

 Ortschaftsrat Großdeinbach  
 zur Beratung  
 - öffentlich -  
   

 

 

Information zur Erweiterung der Bestattungsformen auf dem Friedhof 
Großdeinbach 
 
Anlagen: 
 
1 Lageplan 
Bilder 
 
 
 

Sachverhalt und Antragsbegründung: 
 

Aus den Reihen der Bürgerschaft wurden Anfragen an die Verwaltung nach 
der Umsetzung bzw. dem Angebot von weiteren Bestattungformen auf dem 
Großdeinbacher Friedhof gerichtet. Ganz speziell wurde von Bürgern die 
Bestattungsform Baumurnengräber angesprochen. 
Die Verwaltung ist aus diesem Grund Anfang 2020 mit dem Garten- und 
Friedhofamts in Kontakt getretten. Im Mai 2020 kam es zu einem 
Vorabgespräch zwischen der Leitung des Garten- und Friedhofsamt und der 
Verwaltung auf dem Großdeinbacher Friedhof. 
In dem Vorabgespräch wurde der sog.„alte“ Bereich des Großdeinbacher 
Friedhofes (auf Seite 2 rot hinterlegt) aufgrund seines parkähnlichen 
Charakters als möglicher Bereich für Baumurnengräber angesehen. Das 
Garten- und Friedhofsamt brachte noch weitere Möglichkeiten von 
Bestattungsarten ins Gespräch. Um das Thema im Ortschaftsrat zu 
besprechen wurde ein Termin zum Ende des Jahres 2020 vorgesehen, in 
welchem von Seiten des Fachamtes die Möglichkeiten der Umsetzung von 
Baumurnengräbern und weiteren Bestattungsformen auf dem 
Großdeinbacher Friedhof erläutert werden sollen. 
Vorgesehen war in Vorbereitung dieses Tagesordnungspunktes ein 
Vororttermin, welcher leider aufgrund der Jahreszeit und der früh 
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eintretenden Dunkelheit aktuell nicht umsetzbar ist. Die Vorlage enthält eine 
Vielzahl von Fotos um eine Einblick von dem relevanten Bereich des 
Friedhofes zu erhalten. 
Die Verwaltung bittet um ein Meinungsbild, um weitere Schritte 
(detailiertere Planung durch das Garten- und Friedhofsamt, Kostenermittlung 
und Aufnahme in die Haushaltsanmeldungen) durchführen zu können. 
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